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men Schutz der Mutterschaft. Ma/7aZaugg-
A/f erläuterte die einzelnen Forderungen
der Initiative, während Dr. /'ur. fiegu/a Pe-
sfa/ozz/" eine Mutterschaftsversicherung
grundsätzlich bejahte, indessen einige Vor-
behalte zum Initiativtext anmeldete.
Dass die Leistungen bei Mutterschaft we-
sentlich verbessert werden müssten und
ein umfassender Kündigungsschutz wäh-
rend der ganzen Dauer der Schwanger-
schaft und des Mutterschaftsurlaubes zu
gewährleisten sei, wurde von keiner Seite
in Frage gestellt. Durch Aufnahme entspre-
chender Bestimmungen ins OR, ins KUVG,
in Gesamtarbeitsverträge und in Arbeits-
regelungen von Bund, Kantonen und Ge-
meinden wurden in den letzten Jahren
wohl einige Erleichterungen geschaffen.
Sie sind jedoch noch ungenügend, und
die Situation ist so unübersichtlich, dass
aus Unkenntnis viele Frauen nicht in den
Genuss der ihnen zustehenden Rechte
kommen. Gespalten sind die Meinungen
über das in der Initiative geforderte Obli-
gatorium für eine Mutterschaftsversiche-
rung, über die Art der Finanzierung und
in der Frage, ob die neue Versicherung in
die Krankenversicherung einzuschliessen
sei. Vom geforderten Elternurlaub von min-
bestens neun Monaten wird befürchtet, er
könnte sich kontraproduktiv auswirken und
die Anstellungschancen der jungen Frauen
beeinträchtigen.
Diesem Argument wurden in der anschlies-
senden Diskussion die Militärdienstleistun-
gen des Mannes entgegengehalten, wel-
che die berufliche Laufbahn ebenfalls un-
terbrechen. Nachdem die Initiative lan-
eiert worden sei, sollte sie aus Solidarität
von den Frauen unterstützt werden; es
sei auch zu erwarten, dass durch eine be-
achtliche Unterschriftenzahl andere Lösun-

gen — die Behandlung parlamentarischer
Vorstösse oder die Revision der Kranken-
Versicherung — beschleunigt würden. Von
den einladenden Organisationen stellt sich
der Verein Aktiver Staatsbürgerinnen hin-
ter die Initiative. Die Zürcher Frauenzen-
trale, ein kantonaler Dachverband, will die
Entscheidung den ihr angeschlossenen
Vereinen überlassen. M. B.

Zufluchtsort
für misshandelte Frauen
in Zürich
Zürich hat seit anfangs Februar ein
«Frauenhaus», wo sich Frauen von ihren
gewalttätigen Ehemännern oder Freunden
in Sicherheit bringen können, buchstäblich
zu jeder Tages- und Nachtzeit. Funktio-
nierende Vorbilder gibt es bereits in Lon-
don und Berlin. Es hat sich gezeigt, schon
nach wenigen Betriebswochen, dass Zü-
rieh in dieser Beziehung durchaus gross-
städtisch ist. Mit andern Worten: das
«Frauenhaus» — man erreicht es unter
der Telefonnummer 01/60 22 67 — steht
nicht leer, die im Turnus anwesenden Be-
treuerinnen sind keineswegs unterbeschäf-
tigt.
Die Bezeichnung «Frauenhaus» ist — für
die zentral gelegene Vierzimmerwohnung
— freilich etwas hochgegriffen. Doch es ist
ohnehin dringend zu hoffen, dass sich in-
nert nützlicher Frist eine passende L/'egen-
schaff f/'ndef (vielleicht geschieht ein Wun-
der?). Die Wohnung ist nämlich ein Provi-
sorium in einem Abbruchhaus; sie ist auf
Ende Juni bereits gekündigt. Ideal wäre ein
Haus mit Garten oder mit einem Hof, weil
die schutzsuchenden Frauen ja häufig ihre
Kinder mitbringen, die man nicht einsper-
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ren und ständig zur Ruhe mahnen möchte.
Träger des «Frauenhauses» ist der Vere/'n
zum Scbufz m/'ssbande/fer Frauen. Passiv-
mitglieder sind willkommen! Die Adresse:
Postfach 589, 8026 Zürich. Die Präsidentin
unseres Vereins, Claudia Depuoz, ist übri-
gens Mitglied des Stiftungsrates.

und in Bern
Auch in Bern ist, vor Jahresfrist, ein Verein
zum Schutz misshandelter Frauen gegrün-
det worden. Eine im Auftrag des Berner
Gemeinderates durchgeführte Untersu-
chung kommt zum Ergebnis, im Laufe
eines Jahres würden in der Stadt Bern
300 bis 350 Frauen von ihren Männern
körperlich misshandelt. In etwa 80 Fällen
war ärztliche Hilfe nötig. Die Gewaltan-
wendung in der Familie, heisst es im Be-
rieht, zeige in der städtisch-industriellen
Gesellschaft «eine zunehmende Tendez in
allen Bevölkerungskreisen». Ursachen
seien besondere Stressituationen (zu klei-
ne Wohnung, zu wenig Geld, Überforde-
rung durch Berufstätigkeit beider Ehepart-
ner usw.), wobei häufig der Alkohol als
verhängnisvoller «Auslöser» wirkt.
Der Verein zum Schutz misshandelter
Frauen, der sich in verschiedenen Arbeits-
gruppen intensiv mit dem Gewaltproblem
in der Familie auseinandersetzt, betrachtet
die vom Gemeinderat veranlasste Untersu-
chung als «nicht repräsentativ». Die mei-
sten misshandelten Frauen seien nämlich
aus Angst, Scham oder Resignation nicht
bereit, gegenüber Drittpersonen Misshan-
lungen zuzugeben. Um über diese Dinge
sprechen zu können, sei sehr viel Ver-
trauen in die Gesprächspartner nötig. Der
Verein hat dieser Tage an der Neubrück-
Strasse 8 in Bern eine Beratungsstelle er-

Aus Quirin Quasseis Tagebuch: «Annie-
Schwester sagt: Ich habe die Pille ge-
schluckt, ich habe meinen Rock bis zu
den Hüften verkürzt, ihn auf die Knöchel
verlängert, ich habe auf der Universität
rebelliert, die amerikanische Botschaft
belagert, ich habe mit vier Männern ge-
lebt und einen fünften geheiratet, ich ver-
diene glänzend, habe meine Individualität
gewahrt, und trotzdem fühle ich mich ir-
gendwie verloren.»
Aus dem Roman «A/ora und der Kumme-
rer» des Scbwe/'zer Aufors ßeaf Srec/r-
büb/ (7974 erseb/enenj.

öffnet, die jeweils am Mittwochnachmittag
zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet ist. Sie
wird als Zwischenlösung verstanden und
soll später ausgebaut und in ein «Frauen-
haus» integriert werden. Die Unterbringung
von geschlagenen Frauen in dezentralisiert
gelegenen Wohnungen und Notunterkünf-
ten, wie sie in Bern bereits möglich ist, er-
scheint dem Verein zum Schutz misshan-
delter Frauen völlig ungenügend.

Geschäftsfrauen
sind benachteiligt
Der Bundesrat befürwortet eine firmen-
rechtliche Gleichstellung der Ehegatten,
möchte aber eine entsprechende Ände-
rung des Obligationenrechts erst nach der
Revision des Familienrechts einleiten. In
diesem Sinne antwortet die Landesregie-
rung auf eine Einfache Anfrage von Natio-
nalrat Walter Augsburger (SVP, BE), der
kritisiert hat, dass eine Geschäftsfrau bei
der Wahl des Namens ihrer Einzelfirma
nicht so frei sei wie der Mann.
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